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Verkehrte Auffassung.

Seit Anbeginn meines Wirkens für unser Wehrwesen

habe ich für meine Darlegungen diesen Titel
gewählt, wenn ich Uebelstände zu bekämpfen hatte,
die ihre Ursache haben in verderblichem Denken
und Handeln. Damit wollte ich ausdrücken, daß ich
die Personen, deren Handeln oder Unterlassen die
Ursache meiner Darlegungen war, nie dafür anklagen
oder in ihrem Ansehen schädigen will, sondern daß
es sich für mich nur um die Abstellung der Uebelstände

handelt. Und in der Tat, es ist mir auch kein
Fall erinnerlich, in dem der gerecht denkende
Mensch gezwungen gewesen wäre, Personen als die
Schuldigen hinzustellen, und nicht annehmen durfte,
daß ihr falsches Handeln oder ihr Widerstand gegen
das, was notwendig ist, nur die Folge von verkehrten
Anschauungen ist, in denen sie, gleich sehr vielen
andern, leben.

Unter unsern Verhältnissen ganz besonders darf
man nicht Personen für das Vorhandensein falscher
Anschauungen über die Erfordernisse der
Kriegstüchtigkeit und für die Zustände, die die Folge
davon sind, verantwortlich machen. Die demokratische
Republik war zu allen Zeiten der Nährboden
verkehrter Auffassungen auf diesem Gebiet, und des

trotzigen Glaubens, sie hätten bei Erschaffung der
Kriegstüchtigkeit das Eecht, einen maßgebenden
Einfluß auszuüben.

Tin erhöhten Maße wird dies der Fall sein, wenn
Staat und Volk in langem, glücklichem Frieden
leben1), und das Volk bezüglich seiner staatlichen
Verhältnisse sehr konservativer Gesinnung ist.

') Vor Jahren stand ich einmal mit einem unserer
hervorragendsten Offiziere. der gleichzeitig
aufgehendes politisches Gestirn war, an der Kirchenfeld-
brücke in Bern, als ein Bataillon vorbeimarschierte,
und indem ich auf die flotte Truppe und die Freude des
Volkes an seinem Militär hinwies, sagte ich zu ihm:
,,Ist es da nicht Pflicht, zu sorgen, daß die Uebelstände
und Hindernisse überwunden werden, die dem Erreichen
des Kriegsgenügens im Wege stehen?" Seine Antwort
lautete: „Sie haben ja selbst den Ausspruch getan, das
Beste wäre, man würde mal spüren, welche Bewandtnis
es mit dem Gehängtwerden hat."

Darin liegt der Grund, daß über Gestaltung und
Betrieb unseres Wehrwesens gewisse Anschauungen
Geltung haben wollen, die es unmöglich machen,
den Grad von Kriegsgenügen zu erreichen, der sonst

möglich wäre, und der erreicht werden muß. Es
sind dies Ansichten, die aus früheren Zeiten übrig
geblieben sind, als man noch nicht mit Eisenbahnen
fuhr, deren Fortbestehen dem dienstpflichtigen
Bürger das Gegenteil von lästig sind und deren
folgenschwere Bedeutung für die Kriegstüchtigkeit
der Armee während des friedlichen Friedensdienstes

gar nicht hervortritt. Daß für glatten und erfreulichen

Friedensbetrieb die alleinige Herrschaft der
klaren Kenntnis der Erfordernisse für den Krieg
nicht notwendig und nach vielen Richtungen sogar
unbequem ist, und zur Folge haben kann, daß mit
Aufkünden der „Militärfreudigkeit" gedroht wird,
das ist schon wiederholt die Ursache gewesen, daß
ruhmreiche Armeen großer Staaten zu Kolossen mit
tönernen Füßen wurden und war in der Vergangenheit

allgemein die Ursache, warum meist die kleinen
Armeen kleiner Staaten nicht zu Kriegsgenügen
kommen können. Wo aus was immer für einem
Grunde die klare Kenntnis der Wesen des Krieges
beim Friedensbetrieb gegenüber andern Rücksichten
zurücktreten muß, da führt das Streben, für den

Krieg auszubilden, mit unerbittlicher Konsequenz
zum Erschaffen von Blendwerk. Man kann nicht
erschaffen, was sein soll, so erschafft man dann
etwas, das dergleichen aussieht.

" Unter den verkehrten Auffassungen, die bei uns
der Erschaffung von Kriegstüchtigkeit am meisten
im Wege stehen, steht die über den Gebrauch der
kantonalen Militärhoheit obenan.

Es fällt mir nicht ein, zu behaupten, daß der
Buchstabe von Verfassung und Gesetz nicht zu ihr
berechtige, ich gehe sogar noch weiter und gestehe

zu, daß der Buchstabe des Gesetzes viel mehr zu ihr
berechtigt, als zu der meinen. Trotzdem ist es eine
verkehrte Ansicht, denn sie steht dem entgegen, was
durch das Gesetz erreicht werden soll, und das ist
entscheidend bei Auslegung und Gebrauch des
Buchstabens des Gesetzes.
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